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Steuergesetz (StG)

Änderung vom [Datum]

Erlass(e) dieser Veröffentlichung:

Neu: –

Geändert: 415.0 | 631.1 | 661.11

Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Der Erlass 661.11 Steuergesetz vom 21.05.2000 (StG) (Stand 01.01.2018) wird 
wie folgt geändert:

Art.  2 Abs. 3 (geändert), Abs. 3a (neu), Abs. 4 (geändert)
3 Die Steueranlage findet Anwendung für die Berechnung aller Steuern mit Aus-
nahme

a (geändert) der Einkommenssteuer auf Geldspielgewinnen,
b (geändert) der Quellensteuern.
c Aufgehoben.
3a Die Steueranlage ist für alle betroffenen Steuern gleich. Für die Gewinn- und 
Kapitalsteuern der juristischen Personen kann eine um maximal 20 Prozent ab-
weichende Steueranlage beschlossen werden.
4 Der Beschluss über die Steueranlage unterliegt der fakultativen Volksabstim-
mung, sofern sie 3,26 übersteigt.

Art.  2a (neu)
Finanzieller Ausgleich für die Gemeinden und Kirchgemeinden
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1 Der Kanton überweist den Gemeinden (Art. 247 Abs. 1) ab dem Steuerjahr 
2021 jeweils 1,4 Prozent der eingegangenen Steuerbeträge, Bussen und Zin-
sen gemäss Artikel 196 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die 
direkte Bundessteuer (DBG1)).  
2 Der Anteil pro Gemeinde richtet sich nach deren Anteil am Total der eingegan-
genen Gewinnsteuern sämtlicher Gemeinden. Im Kalenderjahr n wird auf den 
Durchschnitt  der in den Kalenderjahren n-5 bis n-2 eingegangenen Gewinn-
steuern abgestellt.
3 Der Kanton überweist den Kirchgemeinden (Art. 8 ff. des Gesetzes über die 
bernischen  Landeskirchen  vom  18.  März  2018;  Landeskirchengesetz, 
LKG2)) jeweils 0,2 Prozent der eingegangenen Steuerbeträge, Bussen und Zin-
sen gemäss Artikel 196 DBG. Der Absatz 2 gilt sinngemäss.

Art.  5 Abs. 1
1 Natürliche  Personen  ohne  steuerrechtlichen  Wohnsitz  oder  Aufenthalt  im 
Kanton Bern sind auf Grund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn 
sie

c (geändert) an  Grundstücken  und  Wasserkräften  im  Kanton  Bern 
Eigentum, dingliche oder diesen wirtschaftlich gleichkommende persönli-
che Nutzungsrechte haben oder mit Grundstücken handeln.

Art.  6 Abs. 1
1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie

d (geändert) im Kanton Bern gelegene Grundstücke vermitteln,

Art.  7 Abs. 2 (aufgehoben)
2 Aufgehoben.

Art.  16 Abs. 3 (geändert)
3 Die Einkommenssteuer wird nach den jährlichen, in der Bemessungsperiode 
im In- und Ausland entstandenen Lebenshaltungskosten der steuerpflichtigen 
Person und der von ihr unterhaltenen Personen, mindestens aber nach dem 
höchsten der folgenden Beträge bemessen:

Aufzählung unverändert.

1) SR 642.11
2) BSG 410.11
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Art.  20 Abs. 4 (neu)
4 Kapitalabfindungen aus einer mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsor-
geeinrichtung oder gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers werden 
nach Artikel 44 besteuert.

Art.  21b (neu)
Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermögens
1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusse-
rung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwands 
im Umfang von 50 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindes-
tens zehn Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft darstellen.
2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn die 
veräusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum der steuer-
pflichtigen Person oder der Personenunternehmung waren.

Art.  21c (neu)
Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbstständiger Er-
werbstätigkeit
1 Für  das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei  selbst-
ständiger  Erwerbstätigkeit  sind  Artikel  85a  und  Artikel  85b  sinngemäss  an-
wendbar.

Art.  24 Abs. 1, Abs. 1a (neu), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu), 
Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu)
1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere

c (geändert) Dividenden,  Gewinnanteile,  Liquidationsüberschüsse  und 
geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, 
Gratisnennwerterhöhungen u. dgl.), wobei ein bei der Rückgabe von Be-
teiligungsrechten im Sinne von Artikel 4a des Bundesgesetzes vom 13. 
Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, 
VStG)1) an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Liquidati-
onsüberschuss in dem Jahre als realisiert gilt, in dem die Verrechnungs-
steuerforderung entsteht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis VStG);

1) SR 642.21
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1a Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratis-
nennwerterhöhungen u. dgl.) sind im Umfang von 50 Prozent steuerbar, wenn 
diese Beteiligungsrechte mindestens zehn Prozent des Grund- oder Stammka-
pitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.
3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen (Reserven aus 
Kapitaleinlagen), die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. 
Dezember 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzah-
lung von Grund- oder Stammkapital. Absatz 4 bleibt vorbehalten.
4 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer schwei-
zerischen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus Kapitalein-
lagen nach Absatz 3 nicht mindestens im gleichen Umfang übrige Reserven 
aus,  so ist  die  Rückzahlung im Umfang der  halben Differenz zwischen der 
Rückzahlung und der Ausschüttung der übrigen Reserven steuerbar,  höchs-
tens aber im Umfang der in der Gesellschaft vorhandenen, handelsrechtlich 
ausschüttungsfähigen übrigen Reserven.
5 Die Absätze 4 und 7 sind nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen,

a die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von Be-
teiligungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen Kapitalge-
sellschaft  oder  Genossenschaft  nach  Artikel  88  Absatz  1  Buchstabe  c 
oder durch eine grenzüberschreitende Übertragung auf eine inländische 
Tochtergesellschaft nach Artikel 88 Absatz 1 Buchstabe d nach dem 24. 
Februar 2008 entstanden sind,

b die  zum Zeitpunkt  einer  grenzüberschreitenden Fusion oder einer  Um-
strukturierung nach Artikel 88 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 3 oder 
der Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 24. 
Februar 2008 bereits in einer ausländischen Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft vorhanden waren,

c im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.
6 Die Absätze 4 und 5 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapitaleinla-
gen, die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhöhungen 
verwendet werden.
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7 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, die 
Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht  mindestens der Hälfte 
des erhaltenen Liquidationsüberschusses, so vermindert sich der steuerbare 
Anteil dieses Liquidationsüberschusses um die halbe Differenz zwischen die-
sem Anteil und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in der Gesell-
schaft vorhandenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese Beteiligungs-
rechte entfallen.

Art.  24a Abs. 1
1 Als  Ertrag  aus  beweglichem Vermögen  im Sinne  von  Artikel  24  Absatz  1 
Buchstabe c gilt auch

b (geändert) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung am Grund- 
oder  Stammkapital  einer  Kapitalgesellschaft  oder  Genossenschaft  aus 
dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunterneh-
mung oder einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer  oder 
Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 50 Prozent am Kapital 
beteiligt  ist,  soweit die gesamthaft erhaltene Gegenleistung die Summe 
aus dem Nennwert der übertragenen Beteiligung und den Einlagen, Auf-
geldern und Zuschüssen nach  Artikel  24 Absatz  3  übersteigt;  dies gilt  
sinngemäss auch, wenn mehrere Beteiligte die Übertragung gemeinsam 
vornehmen.

Art.  28 Abs. 1
1 Steuerbar sind auch

e Aufgehoben.
g (geändert) Kostgelder und Pflegeentschädigungen für die Betreuung von 

im gleichen  Haushalt  lebenden pflegebedürftigen  Personen,  soweit  sie 
einen durch den Regierungsrat festgesetzten Freibetrag übersteigen.

Art.  29 Abs. 1
1 Steuerfrei sind

m (geändert) die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen er-
zielt werden, die nach dem Bundesgesetz vom 29. September 2017 über 
Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS)1) zugelassen sind, sofern diese Gewin-
ne nicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit stammen,

1) SR 935.51
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n (neu) die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von einer Million Franken 
aus der Teilnahme an Grossspielen, die nach dem BGS zugelassen sind, 
und aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen, die nach dem BGS 
zugelassen sind,

o (neu) die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem BGS zugelassen sind,
p (neu) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen 

zur Verkaufsförderung, die nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d und e 
BGS diesem nicht unterstehen, sofern die Grenze von 1000 Franken nicht 
überschritten wird.

Art.  30 Abs. 2 (geändert)
2 Von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, welche nicht 
nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstaben m bis p steuerfrei sind, werden 5 Prozent, 
jedoch höchstens 5000 Franken, als Einsatzkosten abgezogen. Von den ein-
zelnen Gewinnen aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen nach Arti-
kel 29 Absatz 1 Buchstabe n werden die vom Online-Spielerkonto abgebuchten 
Spieleinsätze im Steuerjahr, jedoch höchstens 25 000 Franken abgezogen.

Art.  32 Abs. 4 (neu)
4 Für den Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbstständi-
ger Erwerbstätigkeit ist Artikel 90 Absätze 3 bis 6 sinngemäss anwendbar.

Art.  33 Abs. 1 (geändert)
1 Geschäftsmässig begründete Abschreibungen von Aktiven sind zulässig, so-
weit sie buchmässig oder, bei vereinfachter Buchführung nach Artikel 957 Ab-
satz  2  des  Schweizerischen  Obligationenrechts  (OR)2),  in  besonderen 
Abschreibungstabellen ausgewiesen sind. Bei Veranlagung nach Ermessen ist 
der erfahrungsgemässen Wertverminderung Rechnung zu tragen.

Art.  36 Abs. 1a (neu), Abs. 1b (neu), Abs. 4 (geändert)
1a Abziehbar sind auch Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umwelt-
schutz dienen. Den Unterhaltskosten gleichgestellt sind auch die Rückbaukos-
ten im Hinblick auf einen Ersatzneubau.
1b Investitionskosten gemäss Absatz 1a sind in den zwei nachfolgenden Steuer-
perioden abziehbar, soweit sie in der laufenden Steuerperiode, in welcher die 
Aufwendungen angefallen sind, steuerlich nicht vollständig berücksichtigt wer-
den können.

2) SR 220

 

http://db.clex.ch/link/Bund/220/de
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4 Der Regierungsrat  regelt  das Nähere durch Verordnung und bestimmt die 
Höhe des Pauschalabzugs.

Art.  38 Abs. 1
1 Von den Einkünften werden abgezogen

g für Beiträge an Krankenkassen, Unfall- und Invalidenversicherung, für die 
private Alters- und Hinterbliebenenvorsorge, Lebensversicherung und der-
gleichen, sowie für Zinsen auf Sparkapitalien
1. (geändert) für Verheiratete in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 

Ehe zusammen 5300 Franken,
2. (geändert) für die übrigen steuerpflichtigen Personen 2650 Franken,
3. (geändert) für Steuerpflichtige, die keine Beiträge an Einrichtungen 

der beruflichen Vorsorge oder an anerkannte Formen der gebunde-
nen Selbstvorsorge abziehen, erhöht sich der Abzug für Verheiratete 
auf  höchstens 7700 Franken und für  die  übrigen steuerpflichtigen 
Personen auf höchstens 3850 Franken,

4. (geändert) für jedes Kind, für das ein Kinderabzug zulässig ist, kön-
nen 800 Franken abgezogen werden.

l (geändert) die nachgewiesenen Kosten bis höchstens 25 000 Franken für 
die Drittbetreuung jedes Kindes, das das 14. Altersjahr noch nicht vollen-
det  hat  und  mit  der  steuerpflichtigen  Person,  die  für  seinen  Unterhalt 
sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausa-
lem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbs-
unfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen,

Art.  42 Abs. 3 (aufgehoben)
3 Aufgehoben.

Art.  44 Abs. 1
1 Einer separaten Besteuerung unterliegen ohne Berücksichtigung von Sozial-
abzügen

b (geändert) Zahlungen bei Tod sowie für bleibende körperliche und ge-
sundheitliche Nachteile.

c Aufgehoben.

Art.  45 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
Gewinne aus Geldspielen (Überschrift geändert)
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1 Die Gewinne aus Geldspielen im Sinne des BGS und die Gewinne aus Lotte-
rien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die nicht dem BGS 
unterstehen, werden zum festen Satz von zehn Prozent besteuert, soweit diese 
Gewinne nicht nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe m bis p steuerfrei sind.
2 Restbeträge unter 100 Franken werden nicht berücksichtigt.
3 Ein sich aus den übrigen Einkommensbestandteilen ergebender Verlust wird 
an den steuerbaren Geldspielgewinn des gleichen Steuerjahres angerechnet.

Art.  74 Abs. 1
1 Der Regierungsrat kann Ausführungsbestimmungen erlassen über

b (geändert) Freibeträge für Kostgelder  und Pflegeentschädigungen (Art. 
28 Abs.1 Bst. g),

Art.  77 Abs. 1, Abs. 2
1 Juristische Personen, die weder ihren Sitz noch die tatsächliche Verwaltung 
im Kanton  Bern  haben,  sind  aufgrund  wirtschaftlicher  Zugehörigkeit  steuer-
pflichtig, wenn sie

c (geändert) an  Grundstücken  und  Wasserkräften  im  Kanton  Bern 
Eigentum, dingliche oder diesen wirtschaftlich gleichkommende persönli-
che Nutzungsrechte haben oder mit Grundstücken handeln.

2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland sind 
ausserdem steuerpflichtig, wenn sie

b (geändert) im Kanton Bern gelegene Grundstücke vermitteln.

Art.  79 Abs. 2 (aufgehoben)
2 Aufgehoben.

Art.  85 Abs. 2
2 Der steuerbare Reingewinn setzt sich zusammen aus

c (geändert) den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträgen ein-
schliesslich der Kapital-, Aufwertungs- und Liquidationsgewinne unter Vor-
behalt der Artikel 89 und 133,

Art.  85a (neu)
Patente und vergleichbare Rechte: Begriffe
1 Als Patente gelten
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a Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen, revidiert in Mün-
chen am 29. November 2000 (EPÜ 2000)1),

b Patente nach dem Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungs-
patente (Patentgesetz, PatG)2),

c ausländische Patente, die den Patenten nach den Buchstaben a oder b 
entsprechen.

2 Als vergleichbare Rechte gelten

a ergänzende Schutzzertifikate nach dem Patentgesetz,
b Topographien, die nach dem Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über 

den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen(Topographien-
gesetz, ToG)3) geschützt sind,

c Pflanzensorten,  die nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1975 über 
den  Schutz  von  Pflanzenzüchtungen  (Sortenschutzgesetz)4) geschützt 
sind,

d Unterlagen, die nach dem Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über 
Arzneimittel  und  Medizinprodukte  (Heilmittelgesetz,  HMG)5) geschützt 
sind,

e Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum Bundesge-
setz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, 
LwG)6) ein Berichtschutz besteht,

f ausländische Rechte, die den Rechten nach den Buchstaben a bis e ent-
sprechen.

Art.  85b (neu)
Patente und vergleichbare Rechte: Besteuerung
1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag 
der  steuerpflichtigen  Person  im Verhältnis  des  qualifizierenden Forschungs- 
und Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungsauf-
wand pro Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Ermässi-
gung von 90 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbe-
zogen.

1) SR 0.232.142.2
2) SR 232.14
3) SR 231.2
4) SR 232.16
5) SR 812.21
6) SR 910.1
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2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten 
enthalten sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Produkten je-
weils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das 
Markenentgelt vermindert wird.
3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals er-
mässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuerperioden bereits be-
rücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein allfälliger Abzug 
nach Artikel 90 Absatz 3 zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet. Im Um-
fang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte stille Reserve zu bil-
den.
4 Auf Antrag der steuerpflichtigen Person kann die Hinzurechnung anteilsmäs-
sig während fünf Jahren erfolgen.
5 Der Regierungsrat erlässt die Ausführungsbestimmungen durch Verordnung.

Art.  88 Abs. 3, Abs. 5 (aufgehoben)
3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit 
oder  auf  andere  Weise  unter  einheitlicher  Leitung  einer  Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt ge-
haltene Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapi-
tal einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teil-
betriebe sowie Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher 
für die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden. Vorbehalten 
bleiben

a (geändert) die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 
Buchstabe d.

b Aufgehoben.
5 Aufgehoben.

Art.  88a (neu)
Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht
1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reserven 
einschliesslich des selbst  geschaffenen Mehrwerts  auf,  so unterliegen diese 
nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reserven einer 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus Beteiligungen von mindestens 10 
Prozent am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven 
einer anderen Gesellschaft.
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2 Als  Beginn  der  Steuerpflicht  gelten  die  Verlegung  von  Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Ausland in einen bernischen 
Geschäftsbetrieb oder in eine bernische Betriebsstätte, das Ende einer Steuer-
befreiung nach Artikel 83 sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächli-
chen Verwaltung aus dem Ausland in den Kanton Bern.
3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, der 
für Abschreibungen auf  den betreffenden Vermögenswerten steuerlich ange-
wendet wird.
4 Der  aufgedeckte  selbst  geschaffene  Mehrwert  ist  innert  zehn  Jahren 
abzuschreiben.

Art.  88b (neu)
Aufdeckung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht
1 Endet  die  Steuerpflicht,  so  werden  die  in  diesem Zeitpunkt  vorhandenen, 
nicht  versteuerten  stillen  Reserven  einschliesslich  des  selbst  geschaffenen 
Mehrwerts besteuert.
2 Als  Ende  der  Steuerpflicht  gelten  die  Verlegung  von  Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen in einen ausländischen Geschäftsbe-
trieb oder in eine ausländische Betriebsstätte, der Abschluss der Liquidation, 
der Übergang zu einer Steuerbefreiung nach Artikel 83 sowie die Verlegung 
des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland.

Art.  90 Abs. 1, Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu), 
Abs. 7 (neu)
1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch:

e (geändert) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung des 
eigenen Personals, einschliesslich Umschulungskosten,

f (neu) der Forschungs- und Entwicklungsaufwand.
3 Der  Forschungs-  und  Entwicklungsaufwand,  welcher  der  steuerpflichtigen 
Person direkt oder durch Dritte im Inland indirekt entstanden ist, wird auf An-
trag um 50 Prozent über den geschäftsmässig begründeten Forschungs- und 
Entwicklungsaufwand hinaus zum Abzug zugelassen.
4 Als Forschung und Entwicklung gelten die wissenschaftliche Forschung und 
die wissenschaftsbasierte Innovation nach Artikel 2 des Bundesgesetzes vom 
14.  Dezember  2012 über  die  Förderung der  Forschung und  der  Innovation 
(FIFG)1).

1) SR 420.1
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5 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf

a dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und Entwick-
lung,  zuzüglich  eines  Zuschlags  von  35  Prozent  dieses  Personalauf-
wands, höchstens aber bis zum gesamten Aufwand der steuerpflichtigen 
Person,

b 80 Prozent  des  Aufwands  für  durch  Dritte  in  Rechnung  gestellte  For-
schung und Entwicklung.

6 Ist  der  Auftraggeber  der  Forschung und  Entwicklung  abzugsberechtigt,  so 
steht dem Auftragnehmer dafür kein Abzug zu.
7 Der Regierungsrat erlässt die Ausführungsbestimmungen durch Verordnung.

Art.  90a (neu)
Entlastungsbegrenzung
1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach Artikel 85b Absätze 1 und 2 und 
Artikel  90 Absatz 3 ff. darf  nicht  höher sein als 70 Prozent des steuerbaren 
Gewinns  vor  Verlustverrechnung,  wobei  der Nettobeteiligungsertrag  gemäss 
Artikel 97 ausgeklammert wird, und vor Abzug der vorgenommenen Ermässi-
gungen.
2 Es dürfen weder aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten 
steuerlichen Ermässigung Verlustvorträge resultieren.

Art.  91 Abs. 1 (geändert)
1 Geschäftsmässig begründete Abschreibungen von Aktiven sind zulässig, so-
weit sie buchmässig oder, bei vereinfachter Buchführung nach Artikel 957 Ab-
satz 2 OR, in besonderen Abschreibungstabellen ausgewiesen sind. Bei Veran-
lagung nach Ermessen ist der erfahrungsgemässen Wertverminderung Rech-
nung zu tragen.

Art.  98
Aufgehoben.

Art.  99
Aufgehoben.

Art.  106 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (geändert)
1 Die einfache Steuer der Kapitalsteuer beträgt 0,05 Promille.
3 Aufgehoben.
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4 Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet.

Art.  112 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben)
1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die im 
Kanton Bern jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unter-
liegen für ihr Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einer Quellen-
steuer. Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung im verein-
fachten Abrechnungsverfahren nach Artikel 115a unterstehen.
2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, unterlie-
gen nicht der Quellensteuer, wenn einer der Ehegatten das Schweizer Bürger-
recht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt.
3 Aufgehoben.

Art.  113 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben)
2 Steuerbar sind

a. (neu) die Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit  nach Artikel 
112 Absatz 1, die Nebeneinkünfte wie geldwerte Vorteile aus Mitarbeiter-
beteiligungen sowie Naturalleistungen, nicht jedoch die vom Arbeitgeber 
getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung nach Ar-
tikel 20 Absatz 2,

b. (neu) die Ersatzeinkünfte.
3 Aufgehoben.

Art.  114 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 2a (neu), Abs. 2b (neu)
Berechnung des Quellensteuerabzugs (Überschrift geändert)
1 Der Quellensteuerabzug wird auf der Grundlage der für die Einkommenssteu-
er natürlicher Personen geltenden Steuertarife festgesetzt; er umfasst die eid-
genössischen, kantonalen und kommunalen Steuern.
2 Bei  der  Berechnung des Abzugs werden Pauschalen für die  Berufskosten 
(Art. 31) und für die Versicherungsprämien (Art. 38 Abs. 1 Bst. d, f und g), so-
wie die Sozialabzüge gemäss Artikel 40 berücksichtigt. Die kantonale Steuer-
verwaltung veröffentlicht die einzelnen Pauschalen.

a Aufgehoben.
b Aufgehoben.
c Aufgehoben.
d Aufgehoben.
e Aufgehoben.
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2a Der Abzug für die  in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden 
Ehegatten, die beide erwerbstätig sind, richtet sich nach Tarifen, die ihr Ge-
samteinkommen (Art. 10 Abs. 1), die Pauschalen und Abzüge nach Absatz 2 
sowie den Abzug bei Erwerbstätigkeit beider Ehegatten (Art. 38 Abs. 2) berück-
sichtigen.
2b Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) legt zusammen mit den Kanto-
nen einheitlich fest, wie insbesondere der 13. Monatslohn, Gratifikationen, un-
regelmässige Beschäftigung, Stundenlöhner sowie Teilzeit- oder Nebenerwerb 
und welche satzbestimmenden Elemente zu berücksichtigen sind. Weiter re-
geln sie, wie bei Tarifwechsel, rückwirkenden Gehaltsanpassungen und -kor-
rekturen sowie Leistungen vor Beginn und nach Beendigung der Anstellung zu 
verfahren ist.

Art.  114a (neu)
Obligatorische nachträgliche ordentliche Veranlagung
1 Personen, die nach Artikel 112 Absatz 1 der Quellensteuer unterliegen, wer-
den nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn

a ihr  Bruttoeinkommen in  einem Steuerjahr  einen bestimmten Betrag er-
reicht oder übersteigt oder

b sie über Vermögen und Einkünfte verfügen, die nicht der Quellensteuer 
unterliegen.

2 Das Eidgenössische Finanzdepartement legt den Betrag nach Absatz 1 Buch-
stabe a in Zusammenarbeit mit den Kantonen fest.
3 Der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegt auch, wer mit einer 
Person nach Absatz 1 in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.
4 Personen mit Vermögen und Einkünften nach Absatz 1 Buchstabe b müssen 
das Formular für die Steuererklärung bis am 31. März des auf das Steuerjahr 
folgenden Jahres bei der kantonalen Steuerverwaltung verlangen.
5 Die nachträgliche ordentliche Veranlagung gilt bis zum Ende der Quellensteu-
erpflicht.
6 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.

Art.  114b (neu)
Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
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1 Personen, die nach Artikel 112 Absatz 1 der Quellensteuer unterliegen und 
keine der Voraussetzungen nach Artikel 114a Absatz 1 erfüllen, werden auf An-
trag hin nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt.
2 Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit der Antragstellerin 
bzw. dem Antragsteller in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.
3 Er muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres eingereicht 
werden. Für Personen, die die Schweiz verlassen, endet die Frist für die Einrei-
chung des Antrags zum Zeitpunkt der Abmeldung.
4 Erfolgt  keine nachträgliche ordentliche Veranlagung auf  Antrag,  so tritt  die 
Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden 
Steuern auf dem Erwerbseinkommen. Nachträglich werden keine zusätzlichen 
Abzüge gewährt.
5 Die nachträgliche ordentliche Veranlagung gilt bis zum Ende der Quellensteu-
erpflicht.
6 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.

Art.  115
Aufgehoben.

Titel nach Art. 115a (geändert)

4.2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufent-
halt in der Schweiz sowie juristische Personen ohne Sitz oder tatsächli-
che Verwaltung in der Schweiz

Art.  116 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu), Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (aufgehoben)
1 Wer  ohne  steuerrechtlichen  Wohnsitz  oder  Aufenthalt  in  der  Schweiz  als 
Kurzaufenthalter oder als Kurzaufenthalterin, als Grenzgänger oder Grenzgän-
gerin  bzw.  als  Wochenaufenthalter  oder  Wochenaufenthalterin Einkommen 
aus unselbstständiger  Erwerbstätigkeit  erzielt, unterliegt  hierfür  der Quellen-
steuer nach den Artikeln 112 bis 114. Davon ausgenommen sind Einkommen, 
die der Besteuerung im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach Artikel 115a 
unterstehen.
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1a Ebenfalls der Quellensteuer nach den Artikel 112 bis 114 unterliegen im Aus-
land wohnhafte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für Arbeit im interna-
tionalen Verkehr an Bord eines Schiffes oder eines Luftfahrzeugs oder bei ei-
nem  Transport  auf  der  Strasse  Lohn  oder  andere  Vergütungen  von  einer 
Arbeitgeberin oder einem Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton 
Bern erhalten; davon ausgenommen bleibt die Besteuerung der Seeleute für 
Arbeit an Bord eines Hochseeschiffes.
2 Aufgehoben.
3 Aufgehoben.

Art.  117 Abs. 3 (geändert)
3 Als  Tageseinkünfte  gelten  die  Bruttoeinkünfte  einschliesslich  aller  Zulagen 
und Nebenbezüge, nach Abzug der Gewinnungskosten. Diese betragen

a (neu) 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Künstlerinnen und Künstlern,
b (neu) 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Sportlerinnen und Sportlern so-

wie Referentinnen und Referenten.

Art.  118 Abs. 1 (geändert)
1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung 
von juristischen Personen mit  Sitz  oder tatsächlicher  Verwaltung im Kanton 
Bern sind für Tantiemen, Sitzungsgelder, feste Entschädigungen, Mitarbeiterbe-
teiligungen und ähnliche Vergütungen steuerpflichtig. Dies gilt auch, wenn die-
se Vergütungen einem Dritten zufliessen.

Art.  122
Aufgehoben.

Art.  123
Aufgehoben.

Art.  123a (neu)
Abgegoltene Steuer
1 Die Quellensteuer tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranla-
genden Steuern auf dem Erwerbseinkommen. Nachträglich werden keine zu-
sätzlichen Abzüge gewährt.

Art.  123b (neu)
Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
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1 Personen, die nach Artikel 116 der Quellensteuer unterliegen, können für jede 
Steuerperiode bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres eine 
nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen, wenn

a der überwiegende Teil ihrer weltweiten Einkünfte, einschliesslich der Ein-
künfte des Ehegatten, in der Schweiz steuerbar ist,

b ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz wohnhaften steuerpflich-
tigen Person vergleichbar ist oder

c eine solche Veranlagung erforderlich ist, um Abzüge geltend zu machen, 
die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen sind.

2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.

Art.  123c (neu)
Nachträgliche ordentliche Veranlagung von Amtes wegen
1 Bei stossenden Verhältnissen, insbesondere betreffend die im Quellensteuer-
satz  einberechneten  Pauschalabzüge,  kann  die  kantonale  Steuerverwaltung 
von Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung zugunsten oder 
zuungunsten der steuerpflichtigen Person verlangen.

Art.  124 Abs. 1 (geändert)
1 Die für an der Quelle besteuerte Personen im Sinne der Artikel 117 bis 122a 
abgelieferten Steuern werden zwischen dem Kanton und der anspruchsberech-
tigten Gemeinde gemäss Artikel 251 Absatz 3 im Verhältnis zwei zu eins geteilt.

Art.  125 Abs. 1
1 Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. Ins-
besondere bestimmt er

b (geändert) die bei der Berechnung des Quellensteuerabzuges zu berück-
sichtigenden pauschalen Abzüge (Art. 114 Abs. 2) und die Berücksichti-
gung  des  Einkommens  des  andern  Ehegatten  unter  Gewährung  des 
Zweiverdienerabzuges (Art. 114 Abs. 2a),

d Aufgehoben.
f (geändert) Minimalbeträge für den Quellensteuerabzug,1)

g (neu) die Voraussetzungen und das Verfahren für die nachträgliche or-
dentliche Veranlagung auf Antrag für Personen, welche nach Artikel 116 
besteuert werden (Art. 123b),

1) Entspricht dem bisherigen Buchstaben e
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h (neu) die Voraussetzungen und das Verfahren für die nachträgliche or-
dentliche Veranlagung von Amtes wegen bei  stossenden Verhältnissen 
(Art. 123c).

Art.  126 Abs. 1
1 Steuerpflichtig sind natürliche und juristische Personen, die

b (geändert) ein  Recht  an einem Grundstück oder einer  Wasserkraft  im 
Kanton Bern einräumen oder veräussern oder

c (geändert) als Miterben oder nach öffentlichem Recht an einem Grund-
stückgewinn beteiligt sind.

d Aufgehoben.

Art.  136 Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (neu)
3 Aufgehoben.
4 Steht ein ausserkantonaler aufgeschobener Rohgewinn dem Kanton Bern zur 
Besteuerung zu, wird er bei der Weiterveräusserung des bernischen Ersatz-
grundstückes besteuert, sofern nicht erneut ein Steueraufschub vorliegt.

Art.  140 Abs. 1
1 Als Erwerbspreis bei der Weiterveräusserung gelten

e (geändert) nach erfolgtem Steueraufschub gemäss Artikel 134 Buchstabe 
b der Erwerbspreis der Rechtsvorgängerin oder des Rechtsvorgängers,

f (neu) nach erfolgtem ausserkantonalem Steueraufschub, der dem Kanton 
Bern zur Besteuerung zusteht, die um den ausserkantonal aufgeschobe-
nen Rohgewinn gekürzten Anlagekosten des Ersatzgrundstücks.

Art.  167 Abs. 3 (geändert)
3 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und 
juristische Personen müssen Urkunden und sonstige Belege, die mit ihrer Tä-
tigkeit in Zusammenhang stehen, während zehn Jahren aufbewahren. Die Art 
und Weise der Führung und Aufbewahrung richtet sich nach den Artikeln 957 
bis 958f OR.

Art.  171 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)
2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und 
juristische Personen müssen der Steuererklärung beilegen

a (neu) die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanzen, Erfolgsrechnun-
gen) der Steuerperiode oder
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b (neu) bei vereinfachter Buchführung nach Artikel  957 Absatz 2 OR die 
Aufstellungen über Einnahmen und Ausgaben, über die Vermögenslage 
sowie über Privatentnahmen und -einlagen der Steuerperiode.

3 Zudem haben Kapitalgesellschaften und Genossenschaften das ihrer Veran-
lagung zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode 
oder  der  Steuerpflicht  auszuweisen.  Dieses  besteht  aus  dem  einbezahlten 
Grund- oder Stammkapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Reserven 
aus Kapitaleinlagen im Sinne von Artikel 24 Absätze 3 bis 7, den offenen und 
den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie aus jenem Teil 
des  Fremdkapitals,  dem  wirtschaftlich  die  Bedeutung  von  Eigenkapital  zu-
kommt.

Art.  174 Abs. 1 (geändert)
1 Die kantonale Steuerverwaltung veranlagt die Steuern auf Grund der Steuer-
erklärung, der eingereichten Belege und der durchgeführten Untersuchungen. 
Sie berücksichtigt dabei auch Informationen aus dem Ausland, die sie gestützt  
auf internationale Vereinbarungen erhalten hat.

Art.  186 Abs. 1, Abs. 3 (geändert)
1 Schuldnerinnen oder Schuldner der steuerbaren Leistung sind insbesondere 
verpflichtet,

e (geändert) die anteilsmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mit-
arbeiteroptionen zu entrichten, und zwar auch dann, wenn der geldwerte 
Vorteil von einer ausländischen Konzerngesellschaft ausgerichtet wird.

f Aufgehoben.
3 Sie erhalten für ihre Mitwirkung eine Bezugsprovision von ein bis zwei Pro-
zent der rechtzeitig abgerechneten und abgelieferten Beträge. Der Regierungs-
rat bestimmt die Höhe der Bezugsprovision. Für Kapitalleistungen beträgt die 
Bezugsprovision ein  Prozent  des  gesamten  Quellensteuerbetrags,  jedoch 
höchstens  50  Franken  pro  Kapitalleistung  für  die  Quellensteuer  von  Bund, 
Kanton und Gemeinde.

Art.  186b (neu)
Notwendige Vertretung
1 Die kantonale Steuerverwaltung kann von einer steuerpflichtigen Person mit 
Wohnsitz oder Sitz im Ausland verlangen, dass sie eine Vertreterin oder einen 
Vertreter in der Schweiz bezeichnet.
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2 Personen, die nach Artikel 123b eine nachträgliche ordentliche Veranlagung 
beantragen, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen und eine Zustell-
adresse  in  der  Schweiz  bezeichnen.  Wird  keine  Zustelladresse  bezeichnet 
oder verliert die Zustelladresse während des Veranlagungsverfahrens ihre Gül-
tigkeit, so gewährt die kantonale Steuerverwaltung der steuerpflichtigen Person 
eine  angemessene Frist  für  die  Bezeichnung einer  gültigen  Zustelladresse. 
Läuft diese Frist unbenutzt ab, so tritt die Quellensteuer an die Stelle der im or-
dentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern auf dem Erwerbseinkommen. 
Der Artikel 161 Absatz 3 gilt sinngemäss.

Art.  187 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu), Abs. 2 (geändert)
1 An der Quelle besteuerte Personen können bis am 31. März des auf die Fäl-
ligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres von der kantonalen Steuerverwal-
tung eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht  verlangen, 
wenn sie

a (neu) mit  dem Quellensteuerabzug gemäss Bescheinigung nach Artikel 
186 nicht einverstanden sind oder

b (neu) die Bescheinigung nach Artikel 186 vom Arbeitgeber nicht erhalten 
haben.

1a Die Schuldnerin oder der Schuldner der steuerbaren Leistung kann von der 
kantonalen Steuerverwaltung bis am 31. März des auf die Fälligkeit der Leis-
tung folgenden Steuerjahres eine Verfügung über Bestand und Umfang der 
Steuerpflicht verlangen.
2 Die Schuldnerin oder der Schuldner der steuerbaren Leistung bleibt bis zum 
rechtskräftigen Entscheid verpflichtet, die Quellensteuer zu erheben.

Art.  188 Abs. 3 (neu)
3 Die steuerpflichtige Person kann von der kantonalen Steuerverwaltung zur 
Nachzahlung  der  von  ihr  geschuldeten  Quellensteuer  verpflichtet  werden, 
wenn die ausbezahlte steuerbare Leistung nicht oder nicht vollständig um die 
Quellensteuer  gekürzt  wurde  und  ein  Nachbezug bei  der  Schuldnerin  oder 
beim Schuldner der steuerbaren Leistung nicht möglich ist.

Art.  240c Abs. 1
1 Von einem Steuererlass kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 
die steuerpflichtige Person

e (geändert) zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuerforderung trotz verfüg-
barer Mittel weder Zahlungen leistet noch Rücklagen vornimmt,
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g (geändert) in der Lage ist, mit zumutbaren Zahlungserleichterungen die 
Steuerausstände in absehbarer Zeit zu tilgen,

h (neu) ab der Steuerperiode, auf die sich das Erlassgesuch bezieht, trotz 
verfügbarer Mittel keine Rücklagen vorgenommen hat.

Art.  250 Abs. 2, Abs. 3 (geändert)
2 Die Steueranlage ist ein Vielfaches der einfachen Steuer. Sie findet Anwen-
dung für die Berechnung aller Steuern mit Ausnahme

a (geändert) der Einkommenssteuer auf Geldspielgewinnen,
b (geändert) der Quellensteuern.
c Aufgehoben.
3 Die Gemeinde setzt  die Steueranlage zusammen mit  dem Beschluss über 
das  Budget  jährlich  fest.  Die  Steueranlage  ist  für  alle  betroffenen  Steuern 
gleich. Für die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen kann eine 
um maximal 20 Prozent abweichende Steueranlage beschlossen werden.

Art.  251 Abs. 3 (neu)
3 Soweit  sich aus den folgenden Bestimmungen nicht  etwas anderes ergibt, 
richtet sich die Anspruchsberechtigung der Gemeinde am Quellensteuerertrag 
sinngemäss nach Artikel 38 und Artikel 38a des Bundesgesetzes vom 14. De-
zember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und 
Gemeinden (StHG)1).

Titel nach Art. T6-1 (neu)

T7 Übergangsbestimmung der Änderung vom XX.03.20202)

Art.  T7-1 (neu)
Artikel 98 und 99
1 Wurden juristische Personen nach Artikel 98 und 99 besteuert, so werden die 
bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen 
wären, im Falle ihrer Realisation innert den nächsten fünf Jahren gesondert be-
steuert. Der Steuersatz zur Berechnung der einfachen Steuer für die Gewinn-
steuer beträgt 0,5 Prozent.

1) SR 642.14
2) BAG 21-XXX

 



[Geschäftsnummer]  22

2 Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird von der Steuerverwal-
tung durch Verfügung festgesetzt.
3 Abschreibungen  auf  stillen  Reserven  einschliesslich  selbst  geschaffenem 
Mehrwert, die bei Ende der Besteuerung gemäss Artikel 98 und 99 aufgedeckt 
wurden,  werden in  die  Berechnung der  Entlastungsbegrenzung nach Artikel 
90a einbezogen.
4 Für Personen, die nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 2 besteuert 
wurden, gilt Absatz 3 sinngemäss.

II.

1.
Der  Erlass  415.0 Kirchensteuergesetz  vom  16.03.1994  (KStG)  (Stand 
01.01.2020) wird wie folgt geändert:

Art.  11 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben)
2 Die  Kirchensteuer  auf  Geldspielgewinnen  beträgt  acht  Prozent  der  vom 
Kanton erhobenen Einkommenssteuer auf diesen Gewinnen.
3 Aufgehoben.

2.
Der  Erlass  631.1 Gesetz  über  den  Finanz-  und  Lastenausgleich  vom 
27.11.2000 (FILAG) (Stand 01.08.2017) wird wie folgt geändert:

Art.  8 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 2a (neu), Abs. 3 (geän-
dert)
1 Der harmonisierte Steuerertrag ist die Summe des harmonisierten ordentli-
chen Steuerertrages der natürlichen und juristischen Personen, der harmoni-
sierten Liegenschaftssteuer der Gemeinde und des finanziellen Ausgleichs an 
die Gemeinde nach Artikel 2a des Steuergesetzes vom 21.05.2000 (StG)1).

1) BSG 661.11

 

https://www.belex.sites.be.ch/data/631.1/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/415.0/de


23  [Geschäftsnummer]

2 Der harmonisierte ordentliche Steuerertrag der natürlichen Personen wird er-
mittelt,  indem  der  Gesamtsteuerertrag  der  ordentlichen  Gemeindesteuern 
durch die Steueranlage der Gemeinde für natürliche Personen geteilt und mit 
dem Harmonisierungsfaktor für natürliche Personen multipliziert wird. Vorbehal-
ten bleibt Artikel 14.
2a Der harmonisierte ordentliche Steuerertrag der juristischen Personen wird er-
mittelt, indem der Gesamtsteuerertrag durch die Steueranlage der Gemeinde 
für die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen geteilt  und mit 
dem Harmonisierungsfaktor für juristische Personen multipliziert wird.
3 Die Harmonisierungsfaktoren gemäss den Absätzen 2 und 2a basieren auf 
dem gewogenen Mittel der Steueranlagen aller Gemeinden und werden durch 
den Regierungsrat durch Verordnung festgelegt.

III.

Keine Aufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Bern, 03.04.2019 Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Neuhaus
Der Staatsschreiber: Auer

 


